
hernachbenannkeWnton Uoseph
V  des Heil. Röm Reichs Grafvon Auersperg/

Freyherr auf Schönrund Seisenberg/ Herr deren 
Herrschaftm Lreuz /  und Oberstem /  Liechtenwald/ 

. 8am^or, Landspreiß/kakina, und Thurman- 
ln ^^kist-E rb-Land-M arschall /  und Obrist« Erb-Lammerer 
<larn und der Windischen Marck/ Ihrer Kayserl. auch zu Hun-

den a,k Herzogtkums allda pr^liclent, und Verordnete. Ge- 
und jeden Geist-und weltlichen Herren/ und Landleuthen/ 

wie " ^rrschasten/  Gültens-Inhabern/ Verwaltern/ Pflegern/ 
öietun ,,^"en Landesfürstlichen Stadt-und Märckten /  nebst Er- 
zu v-^ Unferö Dienst/ und Gruffes eines jeden Gebühr nach hiemit 

' en : Eö seye mittels einer luk ct̂ ro Wimn den i z. tt- 
ungelangt-allergnädigster Hof-Keiolution dem untern 25. 

Zelveff, U der Hochlöbl. lLepr-cientÄrion, und Lammer versammlet- 
der so Ständischen Ausschuß die Eröffnung geschehen /  daß 
bis jn M tig .a lS  gefährliche Preußische Feind nicht allein wiederum 
auch»)! ^  Herz des Königreichs Döyelm eingevrungensondern 
saften ^^V le rl. Königl. ^rmöejn dem Treffen bey Prag einen nahm- 
4ioti)d, /^urst erlitten hätte. Wie nun bey diesen Umständen die 
^ß die L und die Sicherheit deren übrigen Erblanden erheischete/
ein ^  schleunig /  als möglich ergäntzet/ mithin dem Feind
Zen dx».. ^ u e r Widerstand geleistet/folglich derselbe aus denen Grän- 
^öniq, «v^^landen getrieben werde; Dannenhero Ihro Kayserl. 
dm Ej.'.k/^jcstät sich bemüßiget seheten/von diesem Herzogthun, Lrain 
lllNa ^örtz/ und Oracliica 4OO. l̂ ecroucen gegen Vergüt-
^0. ff vochin für jeden Dienst - tauglichen Mann bewilligten 

Lj. Ergnädigst anzuvcrlangcn.
Jei« alles gelegen /  als hat auch der Mliche 

> nden keinen Aufschub genommen /  wegen der ar.na-
oes-Gefahr /  die dieses Land betreffende Zv8. Mann in 

1 Dorci.,/-^" allerunterthänigst zu bewilligen.
(ie ÄrrUudermahlige Kayserl. Königl. allergnägigste lresb- 

welcbtr / ^ n n  den I 9 . E  29. dieses herab gelanget /  ver- 
^ ^ iru n a  f»-., Landes - Inwohnern mehreren Muth zur

Stand beyzubringen/folgbar die bewll- 
^°hne  w e i't^ .^ ? ^ ^  erleuchteren/ dem Land für dieses mahl/ 

Schäften /  A^"ug Snädigst eingestanden worden /  daß die 
' "  und Guter bermahlm die ihnen zure^rcirte zo8.

)( Mann



Mann nur gegen einer vier-jährigen s^pimlrui'on anwerben /  und 
ablifern därffen/ mit der gnädigsten Versicherung/ daß nach Verfließ 
sima dieser Zeit selbe wieder verabschidet /  und in ihr Vatterland zu
rück geschicket werden sollen; E6 wurden jedoch solcher Gestalt bey 
d> r rlstentirendm Mannschaft die vor einen Mann ausgesetzte 20. fl/ 
von dem allerhöchsten - A r a r io  keineswegs vcrgüttet: sondern lcdn 
gltch vor einen Kopf 8« st- als ein Handgeld bezahlet werden.

Gleichwie also bey solcher Beschaffenheit zu ^cititirung der 
tural.Stellung alle Kräften/ und nur immer erdenkliche Vorths 
le anzuwenden seynd/ und es nur lediglich an die Vexcerität deren 
Landes-Begülteu/ und derer Beamten ankommet /  womit selbte de
nen Unterthanen die ihnen gnädigst accordirte 4. jährige 
deutlich zu Gemüt zu führen /  und selbe nach Verlauf dieser Zeit M 
rer gewissen Entlassung auf Allerhöchst-Landsfürstliches Wort E 
versicheren sich beeifferten/und alles dieses mlt guter Art zuveransta» 
ten sich besteissten.

Dresemnach wird in der Röm. Kayserl. Majestät unserer all^ 
gnädigsten Frauen/und Erb-Landsfürstin Namen denen Herren/ 
Land-Leuten/ und sonst allen in dem K^cront.rungs-Mitleiden ^  
griffenen Begülten sothan - allerhöchste Entschliessung hiemit zu 
Ende ohnverhalten /  auf daß selbe zu Erleuchterung der !> la m ra l ^  
eroutitunq/ mithin zu ihrem eigenen Besten solche denen UnterchM 
rien ungesäumt Kund zu machen/ selbe zu Annehmung angereat-vM 
jähriger Opimlarion anzufrischen/ und der darauf ganz gewiß ^  
vorstekendeu Entlastung zu versicheren /  folgbar das Werk ihrem A  
sten Vermögen nach zu beförderen /  beförderst aber wegen der beE  
bewilligten Uecl-ouren-Stellung alles in möglichster Verschwigettbv 
zu Halten /  und dadurch die besorgliche Flüchtung zu verhüllen flm 
angelegen halten ; Wo übrigens die allenfalls capitulirende Dum 
taugliche Umerthanm auf die zu Laybach /  Neustädel/ Krainbu^ 
oder sonsten anstellende Ständische Wert)-Plätze anzuweisen/ ^  
r-eipeäkive zu verschaffen seyn werden. Dann hieran beschiht.̂ m /  
höchst-ernannter Kayserl. Königl. Majestät allergnädigster M m "' 
Md Meinung. Oacum Laybach den z i . May 1757.


